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63. Deutscher Verkehrsgerichtstag   29. bis 31. Januar 2025 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis VIII 
 
Aktuelle Probleme bei Fahrgastrechten im Schienenersatzverkehr 
 

 
Der Schienenersatzverkehr hat angesichts der aktuell verstärkten Bautätigkeit im deutschen 
Schienennetz, aber auch bei sonstigen Streckensperrungen – z. B. aufgrund witterungsbe-
dingter Störungen – eine zunehmende praktische und auch rechtliche Relevanz. 
 
Der Arbeitskreis empfiehlt daher, die Rechte der Fahrgäste im Schienenersatzverkehr im 
Kontext der Fahrgastrechte für den Eisenbahnverkehr speziell zu regeln, da die bestehen-
den allgemeinen Regelungen der Eisenbahn-Fahrgastrechte-Verordnung (EU) 2021/782 
dieser Konstellation nicht umfassend gerecht werden. Insbesondere folgende Punkte sollten 
geregelt werden: 
 

• Der Begriff des Schienenersatzverkehrs sollte legal definiert werden. 

• Im Schienenersatzverkehr sollten grundsätzlich die Fahrgastrechte nach der Eisen-
bahn-Fahrgastrechte-Verordnung (EU) 2021/782 gelten. Insbesondere für kurzfristig 
erforderliche Schienenersatzverkehre (mit einer Vorlaufzeit von z. B. weniger als 72 
Stunden) können sachlich gerechtfertigte Ausnahmen vorgesehen werden.  

• Das Eisenbahnverkehrsunternehmen sollte gegenüber den Fahrgästen für die kor-
rekte Durchführung des Schienenersatzverkehrs verantwortlich sein und für sie als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

• Verantwortlichkeiten weiterer Beteiligter, z. B. der ausführenden Unternehmen, soll-
ten ausgestaltet werden. 

 
Bei der Organisation des Schienenersatzverkehrs sollen die Beteiligten – namentlich die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Aufgabenträger im öffentlichen Verkehr, die Eisen-
bahninfrastrukturbetreiber, die ausführenden Unternehmen und die betroffenen Kommunen 
– zusammenarbeiten und dabei insbesondere auf Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit 
achten. Die Verankerung einer gesetzlichen Pflicht zur Zusammenarbeit wird empfohlen.  
 
Die Empfehlungen richten sich an den europäischen und den nationalen Gesetzgeber im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. 
 


